
Mindestumwandlungssatz 
eingehalten

Selbstverständlich gilt der gesetzlich vorgeschriebene 
Mindestumwandlungssatz von 6,8 % auch für die PK SBB. 
Dieser betrifft das BVG-Minimum. Bei uns liegen die 
Spargutschriften und Leistungen über dem BVG-Minimum 
(wir sind eine sogenannt «umhüllende Pensionskasse»). 
Insgesamt werden wir die gesetzlichen Auflagen und die 
Garantien aus dem Wechsel ins Beitragsprimat natürlich 
auch ab 2019 einhalten.

Simulation der Auswirkungen auf Ihre 
zukünftige Rente

Damit Sie die Auswirkungen dieser Anpassungen auf  
Ihre persönliche Rente simulieren können, steht Ihnen  
unser Onlineportal myPK (https://mypk.pksbb.ch) zur 
Verfügung. Die Zugangsdaten dazu haben Sie bereits er-
halten. Nach der Anmeldung können Sie Ihre zukünftige 
Rente einfach und rasch selber simulieren.

Aber nicht nur das: Das Portal myPK bietet Ihnen viele 
weitere Funktionen rund um Ihre Pensionskasse. Künftig 
müssen Sie Ihre persönlichen Daten wie Altersguthaben, 
Lohn etc. für die Simulationsrechnung nicht mehr selber 
erfassen. Somit können Sie die Berechnungen exakt  
mit den gleichen Grundlagen und Instrumenten vorneh-
men, wie sie auch unseren Mitarbeiterinnen und Mit- 
arbeitern der Kundenberatung zur Verfügung stehen.  
Eine Anleitung zu myPK finden Sie ebenfalls unter  
https://mypk.pksbb.ch. Das Online-Portal steht im Mo-
ment nur unseren aktiven Versicherten zur Verfügung.

Bei Fragen stehen Ihnen unsere Kundenberaterinnen und 
Kundenberater gerne zur Verfügung.

Renteneinbusse* bei Pensionierung im Alter 65: Gestaffelte Reduktion Umwandlungssätze  
und Erhöhung der Sparbeiträge.

Sollte sich die SBB mit den Sozialpartnern einigen, zu Gunsten der PK SBB eine zusätzliche Unterstützung  
gewähren zu können, wird der Stiftungsrat im Herbst über weitere Abfederungsmassnahmen befinden.
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*  Bei vorzeitiger Pensionierung sowie in bestimmten Einzelfällen können die Verluste höher ausfallen.


